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Einführung in die Problematik 

§ 24 StGB regelt nicht nur in seinem Absatz 1 den Rücktritt des Ein-
zeltäters, sondern auch in Abs. 2 den Rücktritt des Tatbeteiligten. Dem-
gegenüber sprach § 46 StGB a. F. nur vom Rücktritt des "Täters". Es 
konnte deshalb aufgrund des Wortlautes des § 46 StGB a. F. zweifel-
haft sein, ob auch der Anstifter und der Gehilfe die Möglichkeit hatten, 
strafbefreiend zurückzutreten. Allerdings wurde eine derartige Rück-
trittsmöglichkeit für den Teilnehmer auch vor der Rücktrittsneurege-
lung des § 24 StGB allgemein bejaht. Dabei war jedoch weitgehend an-
erkannt, daß beim Rücktritt des Teilnehmers (Anstifter, Gehilfe), wie 
auch beim Rücktritt eines einzelnen Mittäters wegen der gegenüber dem 
Einzeltäter unterschiedlichen Lage gewisse Besonderheiten zu berück-
sichtigen sind, so daß von daher eine Rücktrittsregelung speziell für den 
Tatbeteiligten sinnvoll erscheintl. Wenn dennoch die Neuregelung des 
§ 24 Abs. 2 StGB weitgehend auf Kritik gestoßen ist2, so hat dies seinen 
Grund darin, daß § 24 Abs. 2 StGB ein Verhindern der "Tat" bzw. zu-
mindest ein ernsthaftes Bemühen um Tatverhinderung verlangt, wäh-
rend vor der Neuregelung des Beteiligtenrücktritts es im allgemeinen 
für ausreichend gehalten wurde, wenn der Beteiligte freiwillig die Wir-
kung seines eigenen Tatbeitrages beseitigte. Die Voraussetzungen des 
Beteiligtenrücktritts nach § 24 Abs.2 StGB werden im einzelnen im 
zweiten Teil erörtert. Dabei wird auch die Frage von Bedeutung sein, 
inwieweit die Regelung des § 24 Abs. 2 StGB tatsächlich zu Veränderun-
gen gegenüber dem bisherigen Rechtszustand geführt hat. 

Die Frage, welche Rechtsfolgen sich im Falle des Rücktritts eines 
Tatbeteiligten ergeben, ist aber nicht auf die Regelung des § 24 Abs. 2 
StGB beschränkt. Wie sich aus dem Gesetzeswortlaut "wegen Versuchs 
wird nicht bestraft" ergibt, kann § 24 Abs. 2 StGB nur dann zur An-
wendung gelangen, wenn lediglich eine Beteiligung am Versuch in Frage 

1 Im einzelnen zur Problematik des Tatbeteiligtenrücktritts unter der 
Rücktrittsregelung des § 46 StGB a. F. unten 2. Teil, H. 

Z Kritisch zur Neuregelung des § 24 Abs.2 StGB u. a.: Walter, S.133 ff.; 
ders. JR 1976, S. 100 ff.; Schmidhäuser 15/94, S. 637; Stratenwerth, Rdnr. 846 f.; 
Eser, Schönke / Schröder, § 24 Rdnr. 85; Lenck:ner, Gallas-Festschrift, S. 305 f.; 
Grünwald, Welzel-Festschrift, S. 701 ff.; Roxin u. a., Einf. in das neue Strafr., 
S.24; Roxin, JuS 73, S.332; Verständnis für die Neuregelung demgegenüber 
bei: Maurach / Gössel I/2, § 50 IH C, S.237; Haft, JA 1979, S. 306 ff. (insb. 
S. 310 f.); Blei, JA 1975, S.235. 
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steht3• Demgegenüber ist § 24 Abs. 2 StGB dann nicht anwendbar, wenn 
dem rücktrittswilligen Beteiligten nach allgemeinen Zurechnungsgrund-
sätzen eine vollendete Tat zuzurechnen ist; ein strafbefreiender Rück-
tritt scheidet hier vielmehr von vornherein aus. Andererseits bedarf es 
des § 24 Abs. 2 StGB zur Begründung der Straflosigkeit dann nicht, 
wenn dem Beteiligten nicht einmal eine versuchte Haupttat zuzurechnen 
ist. Lediglich in Ausnahmefällen, wie etwa der versuchten Anstiftung 
zum Verbrechen und der mittäterschaftlichen Verbrechensabredung, er-
weitert § 30 StGB die Strafbarkeit auch auf die Fälle der versuchten 
Teilnahme, wobei hier, da die Regelung des § 24 Abs. 2 StGB mangels 
versuchter Haupttat nicht anwendbar ist, der Rücktritt durch die ge-
sonderte Vorschrift des § 31 StGB geregelt ist. Demgegenüber ist etwa 
die versuchte Beihilfe stets straflos. 

Im Grundsatz bedeutet der Umstand, daß nur im Falle der Beteili-
gung am Versuch § 24 Abs. 2 StGB anwendbar ist, keinen Unterschied 
gegenüber der Einzeltäterrücktrittsregelung des § 24 Abs. 1 StGB. Auch 
§ 24 Abs.1 StGB gewährt nur Straffreiheit "wegen Versuchs", nicht 
aber im Falle der Tatvollendung. Auch bedarf es keiner weiteren Er-
läuterung, daß der Täter, der sich, noch bevor seine Handlung das Sta-
dium des Versuchs erreicht, eines besseren besinnt, straffrei bleibt, ohne 
daß es hier der Anwendung des § 24 Abs. 1 bedarf. 

Die Besonderheit beim Beteiligtenrücktritt besteht aber darin, daß 
der Tatbeteiligte nicht selten seinen vollen Tatbeitrag bereits erbracht 
hat, noch bevor mit der Ausführung der Tat überhaupt begonnen wurde. 
Dies gilt uneingeschränkt für den Anstifter, dessen Tatbeitrag sich auf 
die Hervorrufung des Tatentschlusses beschränkt; aber auch die Tätig-
keit des Gehilfen beschränkt sich häufig ausschließlich auf Handlungen 
im Vorbereitungsstadium wie etwa im Falle der Lieferung eines Tat-
werkzeuges. Selbst der Mittäter braucht nicht notwendigerweise bei der 
eigentlichen Tatausführung zugegen zu sein4• Wird aber der Tatbeitrag 
des Beteiligten bereits im Vorbereitungsstadium der Haupttat erbracht, 
so ergibt sich hieraus die Möglichkeit, daß der Beteiligte noch vor der 
geplanten Tatausführung "zurücktritt" und entsprechende Maßnahmen 
ergreift, die auf Verhinderung der Tat insgesamt bzw. auf Beseitigung 
der Wirkung des eigenen Tatbeitrages gerichtet sind. Für Anstifter und 
Gehilfen ist ein "Rücktritt" vor Beginn der Tatausführung mitunter 
die einzige Möglichkeit des Rücktritts, da sie nicht nur bei der Tataus-

3 Dies ist im Grundsatz unstreitig, vgl. etwa Lenckner, Gallas-Festschrift, 
S. 282 ff.; Eser, Schönke / Schröder, § 24 Rdnr. 86 ff.; Lackner, § 24 Anm. 6 c, 
doch wird die Bedeutung der Zurechnungsproblematik teilweise verkannt. 

4 So jedenfalls nach der subjektiven Teilnahmelehre; nach der materiell-
objektiven Theorie ist die Frage, ob ein Handeln im Vorbereitungsstadium 
zur Mittäterschaft ausreicht, umstritten; vgl. S. 125. 
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führung selbst nicht zugegen sind, sondern ihnen der Zeitpunkt der 
Tatausführung auch nicht bekannt ist. Verfolgt nun aber trotz aller 
Rücktrittsrnaßnahmen der TäterS sein verbrecherisches Ziel weiter und 
wird die Tat vollendet bzw. zumindest mit der Ausführung begonnen, 
so stellt sich die Frage, ob und gegebenenfalls auch inwieweit (Versuch 
oder Vollendung) dem rücktrittswilligen Beteiligten diese Tat noch zu-
gerechnet werden kann. Die gleiche Frage der Tatzurechnung ergibt 
sich auch dann, wenn der Beteiligte im Versuchsstadium ausscheidet 
und Rücktrittsrnaßnahmen ergreift, die Tat aber dennoch vollendet wird. 
Ist hier nicht möglicherweise die vollendete Tat dem Beteiligten trotz 
seinem späteren Bemühen zuzurechnen? 

Diese Frage ist auch im Rahmen der Rücktrittsregelung des § 24 Abs. 2 
StGB von Bedeutung, denn § 24 Abs. 2 StGB sieht die Möglichkeit 
einer Beteiligung am Versuch trotz Vollendung der Tat vor. In welchen 
Fällen ist aber eine Beteiligung am Versuch trotz Tatvollendung anzu-
nehmen? 

Wie bedeutsam die Frage der Tatzurechnung für den gesamten Be-
reich des Beteiligtenrücktritts ist, machen bereits die Beispielsfälle 
deutlich, die im Sonderausschuß für Strafrechtsreform (SAS) erörtert 
wurden. So etwa erörterte man den folgenden Fall, um die Bedeutung 
der Neuregelung des § 24 Abs. 2 StGB zu verdeutlichen: 

G gibt dem T eine Pistole zur Ausführung eines Mordes. Später läßt 
er sich die Pistole wieder zurückgeben, wobei er erklärt, alles Weitere 
interessiere ihn nicht. T tötet schließlich sein Opfer mit einer anderen 
Pistole8• 

Geht man davon aus, daß T im Zeitpunkt der Rückgabe der Waffe 
noch nicht im Sinne des § 22 StGB mit der Tatausführung begonnen 
hatte - ein Auswechseln der Waffe zu einem Zeitpunkt, als T bereits 
auf sein Opfer anlegt, dürfte ohnehin allenfalls in seltenen Ausnahme-
fällen möglich sein - so ist nicht ersichtlich, inwiefern hier § 24 Abs. 2 
StGB überhaupt Anwendung finden könnte. Naheliegend erscheint es, 
in dem vorübergehenden überlassen der Pistole im Vorbereitungssta-
dium weder eine Beihilfe zum Versuch noch eine Beihilfe zu der voll-
endeten Tat zu sehen. Sieht man aber dennoch in dem Verhalten des 
Teine weiterwirkende "Hilfeleistung", so läge konsequenterweise Bei-
hilfe zur vollendeten Tat vor, nicht aber lediglich Beihilfe zum Ver-
such. Letztlich entschieden werden kann die Frage aber erst, wenn Klar-
heit über das Zurechnungskriterium der Beihilfe besteht, wobei anzu-
merken ist, daß diese Frage der Tatzurechnung in zahlreichen, später 
noch zu erörternden Fällen, weitaus problematischer ist. 

5 bzw. die verbleibenden Beteiligten. 
8 Dreher, SAS V, S.1771; kritisch gegenüber diesem Beispielsfall bereits 

Lenckner, Gallas-Festschrift, S.283, Anm.7. 

2 Gores 
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